Muster-Betriebsvereinbarung: Nutzung der Software „Microsoft Teams“

Zwischen der … (Name des Unternehmens), vertreten durch die Unternehmensleitung, und dem Betriebsrat der …, vertreten durch den/die Betriebsratsvorsitzende/n, wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist der Umgang mit der Software Microsoft Teams (MS Teams) bei … (Name des Unternehmens). MS Teams ist eine vereinheitlichte Kommunikation durch die Integration von Kommunikationsmedien in einer einheitlichen Anwendungsumgebung. Ziel ist es, die Zusammenarbeit bei verteilter Arbeit zu verbessern. Die datenschutzrechtlichen, arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

Begriffsbestimmungen
· Verhaltenskontrolle: Jede Maßnahme zur Überprüfung oder Auswertung des Verhaltens des oder der einzelnen Beschäftigten durch Datenverarbeitungsprogramme 

· Leistungskontrolle: Jede Maßnahme zur Überprüfung oder Auswertung der Qualität oder Quantität der Leistung des oder der einzelnen Beschäftigten durch Datenverarbeitungsprogramme 

§ 2 Zustimmung zur Einführung und Anwendung
Der Betriebsrat stimmt der Einführung und Anwendung des Kollaborationswerkzeugs MS Teams zu. Er ist unverzüglich und umfassend bei der Einführung, Anwendung und erheblichen Änderung des Kollaborationswerkzeugs MS Teams zu beteiligen. 

§ 3 Mitarbeiterüberwachung
Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle von Arbeitnehmenden durch MS Teams, insbesondere durch Auswertung oder Beobachtung der Präsenzanzeige oder von in MS Teams gespeicherten Daten, findet nicht statt. 
Ausgenommen sind Fälle, in denen eine individuelle Verhaltens- und Leistungskontrolle wegen eines durch konkrete Tatsachen begründeten Verdachts auf einen arbeits-, datenschutz- oder strafrechtlichen Verstoß oder auf Begehung einer Ordnungswidrigkeit erforderlich ist. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn über den Umfang und den Zweck der Maßnahme zu unterrichten und gegebenenfalls zur Stellungnahme aufzufordern, soweit nicht Gründe der Unaufschiebbarkeit oder der Geheimhaltungsbedürftigkeit einer Maßnahme (etwa strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Ermittlungen) entgegenstehen. Der Betriebsrat ist unverzüglich zu unterrichten, soweit dies durch die Betroffene oder den Betroffenen beantragt wird. Die oder der Betroffene ist hierüber zu belehren. Nach Beendigung der Maßnahmen sind die oder der Betroffene sowie der von ihr oder ihm eingeschaltete Betriebsrat über den Ausgang der Maßnahme zu unterrichten. Auswertungen sind nach Gebrauch unverzüglich zu vernichten, soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 
Die Arbeitnehmenden sind zu keiner Zeit verpflichtet, die Präsenzanzeige zu nutzen. Die Einstellung der Anzeige darf beliebig verändert werden. 




§ 4 Datenzugriff und Schweigepflicht
Der Zugriff auf Daten darf nur durch die Unternehmensleitung oder Fachvorgesetzte sowie von ihnen beauftragte Mitarbeitende erfolgen. Die Zugriffe sind für die Kontrollzwecke zu dokumentieren. Hierbei ist mindestens festzuhalten, wer wann und mit welcher Eingabe welche Auswertung erzielt hat. Unberührt bleibt der Zugriff durch technische Mitarbeitende zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
Alle Personen, die Zugriff auf solche Daten haben, unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht – diese ist Teil ihrer Aufgaben. Sie gilt auch gegenüber Vorgesetzten aus anderen Bereichen. Sie sind hierüber gesondert zu belehren. 

§ 5 Inkrafttreten, Laufzeit 
Die Betriebsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 
Nach Außerkrafttreten der Betriebsvereinbarung wegen Kündigung gelten ihre Regelungen bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema weiter.

______________
Ort, Datum

______________
Unterschriften

